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1 Vorhabensbeschreibung 

Durch die Ostsee Sparkasse Rostock wurde die WASTRA-PLAN Ing.-Gesellschaft mbH mit der 

Nachweisführung des Verschlechterungsverbotes / des Verbesserungsgebotes sowohl des 

Grundwasserkörpers WP WA 09 16 als auch des Oberflächengewässers Unterwarnow WA 05 am 

12.09.2024 beauftragt. 

2 Grundlagen 

Als Datengrundlage dienen folgende Quellen:  

1. Wasserrahmenrichtlinie – Gewässer in Deutschland 2021 – Fortschritte und 

Herausforderungen, herausgegeben vom Umweltbundesamt im September 2022 

2. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom Bundesministerium der Justiz 

3. Steckbrief des Wasserkörpers WA 05 „Unterwarnow“ herausgegeben vom Landesamt für 

Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) 

4. Steckbrief des Grundwasserkörpers WP WA 9 16 „Warnow“ herausgegeben vom Landesamt für 

Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) 

5. B-Plan Nr. 09.W.189 ”Wohngebiet Nobelstraße“ Büro für Stadt- und Dorfplanung, Rostock, vom 

08.06.2023 

6. B-Plan Nr. 24 "Am Schwanen-Soll" SRP, Stadt- und Regionalplanung Dipl. Geogr. Lars Fricke, 

Wismar; vom 07.06.2023 

7. B-Plan Nr.: 09.W.189 und B-Plan Nr.: 24 Erarbeitung eines Fachbeitrages zum Wasserhaushalt; 

WASTRA-PLAN Ingenieurgesellschaft mbH vom 15.12.2023 

3 Vorgaben aus dem WHG sowie den Maßnahmen nach WRRL 

Nachzuweisen ist jeweils die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes und des 

Verbesserungsgebotes (§§ 27, 47 WHG) und die Vereinbarkeit mit den bereits festgelegten WRRL-

Maßnahmen laut FIS. 

Der § 27 des WHG lautet: 

(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert 

eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und 

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. 

(…) 

Der § 47 des WHG lautet: 

(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass 

1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden 

wird; 

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund 

der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden; 

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu 

einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen 

Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung. 
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(…) 

Aktuell ist ein Maßnahmenprogramm mit 32 Einzelmaßnahmen nach FIS für den Wasserkörper WA_05 

„Unterwarnow“ angegeben. Für die Nutzung „Landwirtschaft“ sind folgende Maßnahmen bis 2027 

vorgesehen: 

- Unterwarnow_M01-1 DÜV „Senkung der Nährstoffbelastung im EZG durch die Umsetzung der 

Düngeverordnung und Sicherung von Gewässerrandstreifen im Einzugsgebiet unterhalb 

Bützow“ 

- Unterwarnow_M01-2 Umsetzung FG „Senkung der Nährstoffbelastung in den EZG von Ober- 

und Unterwarnow durch Umsetzung der Maßnahmen der BWP der berichtspflichtigen FG“ 

- Unterwarnow_M_15 „Sanierung von Seen im EZG (Umsetzung der Maßnahmen aus dem BMBF-

Projekt PhosWaM zur Reduktion der Phosphorbelastung)“ 

Für die Nutzung „Kommunen und Haushalte“ sind folgende laufende Maßnahmen vorgesehen: 

- Unterwarnow_M14 - BFA Triclosan „Befundaufklärung Triclosan und Maßnahmen zur 

Vermeidung von Einträgen“ 

- Unterwarnow_M01-3 Mischwasser HRO „Senkung der Nährstoffbelastung in den 

Mischwasserüberläufen der Hansestadt Rostock“  

Aktuell ist ein Maßnahmenprogramm mit 2 Einzelmaßnahmen nach FIS für den Grundwasserkörper 

WP_WA_9_16 „Warnow“ angegeben. Für die Nutzung „Landwirtschaft“ ist folgende Maßnahme bis 2027 

vorgesehen: 

- WP_WA_9_16_M2 „Stoff: - Phosphat - mit Schwellüberschreitung führt zum Risiko o. 

schlechtem WK-Zustand Ermittlung der Ursachen der Phosphatbelastung“ 

Für die Nutzung „Kommunen und Haushalte“ ist folgende Maßnahme bis 2027 vorgesehen: 

- WP_WA_9_16_M1 „Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für die 

öffentliche Wasserversorgung zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustands im südlichen 

Bereich des GWK, Anpassung der behördlichen Genehmigung“ 

4 Einschätzung des IST-Zustandes der beiden Wasserkörper nach FIS 

4.1 IST-Zustand der Wasserkörpers WP_05 „Unterwarnow“ 

Abbildung 1 zeigt die allgemeinen Angaben des Gewässerkörpers. In den weiterführenden Abbildungen 

sind die Belastungssituationen im Wasserkörper, die Bewertung des Ökologischen Zustandes / 

Ökologischen Potenzials und chemischen Zustandes aufgezeigt. 

 

In Abbildung 2 werden die derzeitig erkannten Belastungssituationen des o.g. Wasserkörpers 

dargestellt. Für die weitere Betrachtung und Nachweisführung für die o.g. B-Pläne werden die 

Belastungssituationen mit den IDs 5, 6 und 7 näher betrachtet. Die Belastungssituationen mit den IDs 1 

bis 4 bleiben durch die o.g. B-Pläne unberührt. 
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Abbildung 1: Allgemeine Angaben zum Küstengewässer [FIS; LUNG] 

 

Die sich aus den in Abbildung 2 aufgezeigten Belastungen führen in Abbildung 3 zu einer Bewertung 

des ökologischen Zustands mit der Einstufung „SCHLECHT“. Dies ist über mehrere Einzelparameter 

weiter untersetzt.  

In Abbildung 4 wiederum ist der chemische Zustand bewertet. Insgesamt wird der chemische Zustand 

als „NICHT GUT“ bewertet. 

Zu guter Letzt wird in Abbildung 5 eine Risikoanalyse zur Zielerreichung bis 2027 gegeben. Hier wird 

die Zielerreichung für die Verbesserung der zuvor genannten Bewertungskriterien mit „GEFÄHRDET“ 

angegeben. 

 

 

Abbildung 2: Belastungssituation im Wasserkörper "WP_05" [FIS; LUNG] 
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Abbildung 3: Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial des Wasserkörpers "WP_05" [FIS; LUNG] 

 

 

Abbildung 4: Bewertung des chemischen Zustandes des Wasserkörpers "WP_05" [FIS; LUNG] 

 

 

Abbildung 5: Risikoanalyse zur Einschätzung der Zielerreichung 2027 [FIS; LUNG] 
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4.2 IST-Zustand der Grundwasserkörpers WP_WA_9_16 „Warnow“ 

Abbildung 6 zeigt die allgemeinen Angaben des Gewässerkörpers. In den weiterführenden Abbildungen 

sind wiederum die Belastungssituationen im Wasserkörper, die Bewertung des Ökologischen 

Zustandes / Ökologischen Potenzials und chemischen Zustandes aufgezeigt. 

In Abbildung 7 werden die derzeitig erkannten Belastungssituationen des o.g. Wasserkörpers 

dargestellt. Für die weitere Betrachtung und Nachweisführung für die o.g. B-Pläne werden die 

Belastungssituationen mit den IDs 1 bis 3 näher betrachtet.  

 

 

Abbildung 6: Allgemeine Angaben zum Grundwasserkörper [FIS; LUNG] 

Die sich aus den in Abbildung 7 aufgezeigten Belastungen führen in Abbildung 8 zu einer Bewertung 

des chemischen Zustands mit der Einstufung „NICHT GUT“ und des mengenmäßigen Zustands „GUT“. 

Weiterhin wird eine Risikoanalyse zur Zielerreichung bis 2027 gegeben. Hier wird die Zielerreichung 

für die Verbesserung der zuvor genannten Bewertungskriterien mit „GEFÄHRDET“ angegeben. 

 

 

 

Abbildung 7: Belastungssituation im Grundwasserkörper "WP_WA_9_16" [FIS; LUNG] 
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Abbildung 8: Bewertung des chemischen Zustandes sowie die Risikoanalyse zur Einschätzung der 

Zielerreichung 2027 im Grundwasserkörper "WP_WA_9_16" [FIS; LUNG] 

5 Nachweisführung zu den B-Plänen Nr. 189 „Nobelstraße“ und Nr. 24 „Am 

Schwanensoll“ 

Die beiden o.g. B-Pläne werden durch das verrohrte Gewässer 2. Ordnung „Rote-Burg-Graben“ gequert. 

Der B-Plan sowie der Fachbeitrag zum Wasserhaushalt der beiden B-Pläne sieht die Öffnung des 

verrohrten Gewässers vor. Weiterhin sollen möglichst große Anteile der Niederschlagswässer 

zurückgehalten bzw. mit einem Drosselabfluss von 1 l/(s*ha) dem o.g. Gewässer zugeführt werden. 

Weiterhin ist die landwirtschaftliche Fläche weitestgehend dräniert. 

Mit der Öffnung des Gewässers 2. Ordnung „Rote-Burg-Graben“ werden zukünftig 

Niederschlagsereignisse im betroffenen Gebiet, wie auch in den oberhalb liegenden Einzugsgebieten in 

den Gräben und Becken abgepuffert. Hierdurch konnte eine Entlastung des Gewässers 2. Ordnung 

„Rote-Burg-Graben“ ab Stationierung 2+050 (Höhe Wendeschleife Südblick) aufgezeigt werden, was 

wiederum eine Entlastung der Gewässer stromabwärts zur Folge hat. (Verweis auf Abbildung 2, ID 6) 

Aufgrund der Umnutzung des B-Plangebietes von einer landwirtschaftlich hochintensiv genutzten 

Fläche zu einer Siedlungsfläche mit naturnahen Grünanteilen werden die landwirtschaftlichen 

Stoffeinträge durch Zerstörung der Funktionalität der Flächendränage erheblich reduziert. 

Bezugnehmend auf die o.g. Öffnung des verrohrten Gewässers 2. Ordnung ist somit die stoffliche 

Belastung der stromabwärts liegenden Gewässer ebenfalls reduziert. (Verweis auf Abbildung 2, ID 5) 

Das gesammelte verunreinigte Abwasser und Schmutzwasser werden fachgerecht über Pumpwerke 

und Freigefälleleitungen den nahgelegenen Klärwerken zugeführt und entsprechend gereinigt. 

(Verweis auf Abbildung 2, ID 7) 

Gleiches gilt somit ebenfalls für den Grundwasserkörper, der aufgrund der Reduzierung der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche ebenfalls eine Reduzierung der Schadstoffeinträge in den 

Grundwasserkörper erfährt. (Verweis auf Abbildung 7, ID 1 und 2) 

Mit Blick auf die Grundwasserneubildung stellen auch hier die beiden o.g. B-Pläne eine deutliche 

Verbesserung der IST-Situation dar. Aufgrund der starken Rückhaltung / möglichen Versickerung / 

zeitlich versetzten Ableitung ist eine deutliche Grundwasserneubildung ermöglicht. Siehe hierzu auch 

das Kapitel 5.3 „Lokale Wasserhaushaltsanalysen im Plangebiet“ des Fachbeitrags zum 

Wasserhaushalt der beiden B-Pläne. Hier wird dargestellt, wie die Infiltrationskomponente des 

Wasserhaushalts von 40,4 % auf ca. 53,4 % durch die Öffnung des verrohrten Gewässers und die 

Retention des ankommenden Wassers deutlich erhöht wird. Hinzu kommt der Rückbau der 

Flächendränage, welcher ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Grundwasserneubildung hat. 

(Verweis auf Abbildung 7, ID 3 sowie Fachbeitrag zum Wasserhaushalt) 

Für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die umliegenden Gemeinden wird die 

Trinkwasserversorgung ausschließlich über das Oberflächengewässer Oberwarnow realisiert. Somit 
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findet für die Versorgung der beiden o.g. B-Pläne keine zusätzliche Grundwasserentnahme statt. 

(Verweis auf Abbildung 7, ID 3 sowie Fachbeitrag zum Wasserhaushalt) 

6 Zusammenfassung 

Die beiden B-Pläne Nr. 189 „Nobelstraße“ und Nr. 24 „Am Schwanensoll“ halten des 

Verschlechterungsverbot bzw. das Verbesserungsgebot nachweislich ein.  

Sowohl der ökologische als auch der chemische Zustand des betroffenen Wasserkörpers WP_05 

„Unterwarnow“ werden bezüglich der betrachteten Nutzungen „Landwirtschaft“ und „Kommunen und 

Haushalte“ nicht verschlechtert bzw. sogar verbessert. 

Die stoffliche Belastung des Gewässers 2. Ordnung „Rote-Burg-Graben“ wird aufgrund der Umnutzung 

des B-Plan-Areals reduziert. Weiterhin wird die Ableitung des gesammelten Niederschlagswassers 

durch die Öffnung und Rückhaltung innerhalb der B-Plan-Areale ebenfalls erheblich verringert.  

Das gesammelte verunreinigte Abwasser und Schmutzwasser werden in Klärwerken gereinigt. 

Die Grundwasserneubildung (mengenmäßiger Zustand) des Grundwasserkörpers WP_WA_9_16 

„Warnow“ verbessert sich, wie im Fachbeitrag zum Wasserhaushalt dargestellt, ebenfalls um ca. 13 % 

(IST-ZUSTAND Infiltration ca. 40,4 %, B-PLAN-Zustand ca. 53,4 %) gegenüber dem IST-Zustand der 

aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung. 

Der chemische Zustand des o.g. Grundwasserkörpers verbessert sich aufgrund der Umnutzung des 

Gebietes und der damit verbundenen geringeren Einträge von Düngemittel.  


